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 Veröffentlicht am 10.10.1991
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L82000 Bauordnung

L85006 Straßen Steiermark

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

BauRallg;

LStVwG Stmk 1964 §2 Abs1;

LStVwG Stmk 1964 §3;

ROG Stmk 1974 §23;

StVO 1960 §1;

Rechtssatz

In dem Umstand, daß ein Weg die einzige Zufahrtsmöglichkeit zu landwirtschaftlich genutzten Grund>ächen und zu

den anrainenden, bebauten Grundstücken darstellt, liegt bereits ein dringendes Verkehrsbedürfnis, welches iVm

einem langjährigen (mindestens zehnjährigen) Gebrauch dazu führt, daß der Weg als ein öBentlicher anzusehen ist.

Durch den diesbezüglichen Bescheid, mit welchem die (in der Wirklichkeit bereits eingetretene) ÖBentlichkeit des

Weges nur festgestellt wird, wird daher auch kein neuer Verkehrsweg (zB zur Aufschließung neuen Baulandes)

geschaBen; es steht der ÖBentlicherklärung aber auch nicht entgegen, wenn damit - allenfalls - auch die künftige

Schaffung von Bauland erleichtert wird.
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